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Deutsche Keichspost.

Briefpostsendungen .
1 Porto für Briefpostjeudnngcii :

Im ganzen deutschen Reich ( incl . Elsaß -Loth¬
ringen ) , sowie nach Oesterreich-Ungarn , Luxem¬
burg und Helgoland :

Einfacher Brief (bis zn 15 Gr . >,
Gewicht inel .) . 10 Pf . R - W . ^ im Franki -

Doppelter Brief ( über IS Gr . rnngsfalle.
bis 25g Gr . Gewicht) 20Pf . N .- W . ^
Bei unfrankirten Briefen wird ein Zuschlag¬

porto von 10 Pf . R .- W . erhoben, doch sind porto¬
pflichtige Dienstschreiben vom Znschlagporto
befreit .

Postkarten (unterliegen dem Frauco-
zwange) 5 Pf . R . -W.

Postkarten mit bezahlter
Antwort ( das Porto fiir die
Antwort ist im Voraus zu
entrichten) 10 Pf . R .-W .

(M . Postkarten mit Antwort
»ach Oesterreich Ungarn nicht
Zulässig.)

BIi cherzettel (uuterliegeudem
Francozwange ) 3 Pf . R .- W .

Für Ei n s chr eibs en duu g eu
(recommaiidirte ) wird eine
weitere Gebühr von . . . 20 Pf . R,»W .

erhoben.
Für Beschaffung eines Rück¬

scheines (Retour - Recepisse)
kommt eine weitere Gebühr v . 20 Pf . R . - W .

zur Erhebung .
Briefe an „ Soldaten " bis zum Feldwebel over

Wachtmeister incl . aufwärts , als „ Soldatenbrief
— Eigene Angelegenheit des Empfängers" be¬
zeichnet und nicht über 60 Gramm wiegend
sind im deutsche » Reiche portofrei (über
60 Gramm wiegend die gewöhnliche Taxe ) ;
Briefe, Postanweisungen nud Fahrpostscuduiiqeu
von Soldaten unterliegen den gewöhnlichen
Taxen . Hinsichtlich der übrigen Sendungen an
Soldaten siehe unter Postanweisungen und
Fahrpostsendnngen .

Unzulänglich srnnkirte Briese ( dnrch ungenügende
Marken - Verwendung ) werden mit der
Taxe für nnfrankirte Briefe belegt , nnter An¬
rechnung der verwendeten Werthzcichen.

Die Selbstherstelliing von Formularen zn Post¬
karten , in beliebiger Farbe und in möglicher
Uebereinstimmnng mit den bei den Postaustalten

käuflichen, ist gestattet . Größe des Formulars
8,8 om . hoch und 14,4 em . breit .

Bei Bücherzettcl » ist die handschriftliche Eintra¬
gung des Werkes , sowie Durchstreichen und Unter¬
streichen des Vordrucks gestattet.

II . Drucksachen .
1 —50 Gramm iucl . wiegend . 3 Pf .

über 50—250 „ „ . 10 ,.
„ 2i )0 500 „ „ „ - 20 „
„ 500 Gr . bis 1 Kilgr . incl . wiegend 30 „

Unfrankirte oder ungenügend fvankirte Drucksache »
bis zum Gewichte von 250 Gr . werden wie
gewöhnliche uusraukirte , resp . ungenügend srau-
kirte Briefe behandelt . Dergleichen über
250 Gr . gelangen nicht zur Absendnng .

Es ist gestattet :
bei Preislisten , Börsenzetteln uud Handclscir-
cularen die Preise , sowie den Namen des Rei¬
senden handschriftlich oder auf mechanischem Wege
einzutragen oder abzuändern ;

bei Büchern , Musikalien , Zeitschriften und
Bildern eine Widmung handschriftlich einzutragen
und eine Rechnung beizusügcu ;

bei Correctnrbogen das Mannscript beizu¬
fügen und in demselben Abänderungen und Zu¬
sätze zu machen, welche die Correctur, die Aus¬
stattung nnd den Druck betreffen, solche Zusätze
auch in Ermangelung des Raumes auf besonderen
Zetteln anzubringen ;

Modebilder , Landkarten u . s . w . auszumalen .
III . Waarenproben , welche keinen eigenen Kauf¬

werth haben dürfen , sind bis zum Gewichte vou
250 Gr . incl . gestattet , müssen srankirt sein nnd
können mit Drucksachen vereinigt zur Versen¬
dung gelangen . Das Porto beträgt ohne Un¬
terschied der Entfernung und des Gewichts
10 Pf . R -W

IV . Postanweisungen ( nach Oesterreich -Ungar» mir
bis 150 M . zulässig)

Gebühr : bis 75 Mark einschl . 20 Pf .
„ 150 ,, „ 40 „

Gebühr : für das übrige deutsche Reich , Helgo¬
land und Luxemburg
bis 100 Mark einschl . . 20 Pf .

über 100- 200 „ „ . 30 „
„ 200— 300 „ „ - 40 „

Für Postanweisungen an Soldaten bis zum Feld¬
webel (Adresse u . s. w . oben unter Briefe ) be¬
trägt das Franco bis zu 15 Mark . 10 Pf .
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R . -W. ; für Postanweisungen ans höhere Be¬
träge die gewöhnliche Gebühr .

V . Depeschen-Anweisungen. Der Ausgeber hat
zu entrichten : ü.) die Postanweisnngsgebiihr ,d) die Gebühr für das Telegramm, e) eine Ge¬
bühr von 25 Ps, fiir Besorgung des Telegram -
meS am Anfgabe - Orte von der Post bis zur
Telegrapheustatiou , wenn die Telegraphenstation
sich uicht im Postgebäude mit befindet ; außerdem
kommt, insofern die Anweisung nicht postlagernd
adressirt ist , ä ) das Eilbestellgeld für die Be -
stellnng am Bestimmungsorte znr Erhebung ; diese
Gebühr kann von dem Absender gezahlt oder
von dem Adressaten eingezogen werden .

VI . Postvorschuhsendungcn . Postvorscbüsse sindim Betrage bis zu 15V Mark einschließlich zu¬
lässig (im höheren Betrage mir bei Besörderuugs-
Anslagen nnd ähnlichen Kosten ) .

Für Vorschußsendungen ist Porto nnd eine
Postvorschußgebühr zu entrichten .

1 . das Porto beträgt :
a) für Vorschußbriefe , Drucksachen nnd

Waarenprobeu bis 25V Gramm und für
Postkarten , auf Entfernungen bis 1V
geographischen Meilen einschl . 2V Pf .
auf alle weitereu Entfernungen 4V Pf.

Für unfraukirte Postvorfchnßbriefe — abge¬
sehen von den als portopflichtige Dienstsache
bezeichneten — wird ein Portozuschlag von
1V Pf . erhoben .

d) für Vorfchnßpackete das Porto für das
Packet.

Im Falle eine Werthangabe oder Ein¬
schreibung stattgefunden hat , tritt dem Porto
vie Vcrsichernngsgebühr , bezw . die Einschreib¬
gebühr hinzu .
2 . Die Postvorschußgebühr beträgt für jede

Mark oder jeden Theil einer Mark 2 Pf .,
mindestens aber 10 Pf.

VII . Postaustrngsbriefe sPoftmandate) , bis znm
Betrage von 600 Mark einschließlich ( nach
Oesterreich-Ungarn uud Luxemburg nicht zulässig) .
Austräge über höhere Beträge werden als u u -
bestellbar behandelt .

Francozwang. Die Gebühr für einen Post¬
auftragsbrief beträgt 30 Pf . Für die per Post¬
anweisung erfolgende Uebermittelung des einge¬
zogenen Betrages an den Absender wird die tarif¬
mäßige Postanweisnngsgebiihr berechnet.

Postaufträge können auch zur Eiubolung von
Wcchfel - Acccpten beuützt werden . Höchst -
betrag des Wechsels : 3VVV Mark.

Gebühren siir Besorgung des Wechsel -Aeeeptes :
a) Porto fiir de» Änftragsbrief . . 3V Pf.d) Gebühr fiir Vorzeigung des Wech¬

sels ohne Unterschied des Betrages 10 „
<!) Porto für den Einschreibbrief mit

dem zurückgehenden Wechsel . . 30 „
Porto unter t» . voranszueutrichteu .

Den Postausträgeu dürfen u u verschlossene
Anlagen , auch wenn dieselben nicht bloße Quit¬
tungen zc . darstellen , sondern daneben oder ab¬
gesondert briefliche Mittheilungen enthalten ,
beigelegt werden Postanfträge, welchen geschlos¬
sene Briefe beigelegt sind , werden nicht vorge¬
zeigt, sondern an den Auftraggeber zurückgesendet.

VIII. Einschreibsendungen (recommaudirte Sen¬
dungen ) . Briefe , Postkarten , Drucksachen, Waaren¬
probeu , Briefe mit Behäudigungsschein , Post¬
vorschußsendungen , sowie Packete. ohne Werth -
angabe können unter Einschreibung befördert und
müssen zu diesem Zwecke vou dem Absender mit
der Bezeichnung „ Einschreiben " versehen
werden . Für eingeschriebene Senduugeu wird ,
außer dem Porto , eine Einschreibgebühr von
20 Pf . ohne Rücksicht ans die Entfernung uud
das Gewicht erhoben . Für die Beschaffung eines
Rückscheines ist eine weitere Gebühr vou
20 Pf . vom Absender im Voraus zu entrichten.

IX . Briefe mit Behündignngsschein (Jnsinna-
tionS - Docnment ) .

Für Schreiben mit Behändignngsschein werden
erhoben :

1 . das gewöhnlicheBriefporto,
2 . eine Behändiguugsgebühr,

s.) vou 10 Pf . , wenn die Abfindung von
einer Staats - oder Gemeindebehörde,
oder einem Notar erfolgt ,

I>) von 20 Pf . , wenn die Abfenduug vou
Privatpersonen erfolgt ,

3 . das Porto von 10 Pf . für die Rücksendung
des Behäudigungsscheiues .

Für verlaugte Einschreibung tritt dem Porto
aä . 1 die Einschreibgebühr von 20 Pf . lnuzn .

Formulare zu Behäudiguugsscheinen können
bei den Postanstalte » zum Preise von 5 Pf . für
je 10 Stück bezogen werden .

X . Durch Eilboten zu bestellende Sendungen
(Expreß - Sendungen) .

Fiir die Eilbestellung von Postsendungen sind
zn entrichten :

kr) Bei gewöhnlichen und bei eingeschriebenen
Briefen , Postkarten , Drucksachen und
Waarenprobeu, sowie bei Vorschußbrieseu :

1 . weuu die Bestellung im Ortsbestell -
bezirke der Postanstalt erfolgt , für
jede Sendung 25 Pf .

2 . weuu die Bestellung im Landbestell-
bezirke der Postanstalt erfolgt , für
jede Sendung nnd für jedes Kilo¬
meter 15 Pf -, im Ganzen jedoch nicht
nnter 75 Ps . für jede Bestellung .

d) Bei Briefen mit Werthangabe , bei Packeten
nnd bei Postanweisnngen : in allen Fällen,
in welchen die Sendungen selbst , sowie
die Geldbeträge der Postanweisungen be¬
stellt werden , der doppelte Betrag , der
nnter a, 1 , bezw . -r 2 bezeichneten Sätze.
Wenn nnr die Scheine , bezw . die Begleit -



adressenzür besonderen Bestellung gelangen ,
so kommt der einfache Betrag des unter
a, 1 , bezw . » 2 bezeichneten Eilbestellgeldes
zur Anwendung .

L . Kahrpost .

Packetportotarif für Sendungen im Juueru des
Rcichspostgebiets , sowie siir Sendnugeu uach
und aus Bayern uud Württembergs

I . Das Porto beträgt :
.4., Für Packcte :

1 . bis zum Gewichte von 5 Kilogramm :
g.. auf Entfernungen bis 10 geogr , Meilen ein¬
schließlich 35 Pf.
b . anf alle weiteren Entfernungen 50 Pf .

2 . beim Gewichte über 5 Kilogramm :
i>, . für die ersten 5 KUogramm die Sätze wie
vorstehend nnter I .
t>. für jedes weitere Kilogramm oder den über¬
schießenden Theil eines Kilogramms:
bis Ig Meilen (Zone 1 ) . . . . 5 Pf.
über 10 —20 Meilen (Zone 2) . . 10 „
„ 20 - 50 „ (Zone 3) . . 20 „
„ 50- 100 „ (Zone 4) . . 30 „
„ 100 —150 „ ( Zone 5) . . 40 „
„ 150 Meilen (Zone 6) . . . . 50 „

L . Für Briefe mit Werthangabe ;
ohne Unterschied des Gewichts :
auf Entfernungen bis 10 Meilen einschl . 20 Pf .
auf alle weiteren Entfernungen . . . 40 „

II . Die Versicherungsgebühr beträgt 5 Pf . für je
300 Mark oder einen Theil vou 300 Mark,'
mindestens jedoch 10 Pf . und

III . der Portoznfchlag für nnfraukirte Packete bis
zum Gewicht von 5 Kilogramm einschließlich
nnd für uufrankirte Briefe mit Werthangabe
10 Ps.

VI . Für Sperrgut wird das Porto um die Hälfte
erhöht . Dem erhöhten Porto tritt gegebenen
Falls die Versicherungsgebühr nud der Porto¬
zuschlag von 10 Pf . im einfachen Betrage hinzu.

Zn einer Begleitadresse dürfen nicht mehr
als 3 Packete gehören . Auch ist es nicht zu¬
lässig, Packcte mit Werthangabc und solche ohne
Werthangabe mittelst eiucr Begleitadresse zu
versenden . Für jede einzelne Sendung wird das
Porto nnd rie Assecurauzgebühr besonders be¬
rechnet.

An Militärs bis zum Feldwebel ( Adresse zc .
siehe oben nnter Briefe ) gerichtete Packete ohne
Werthangabc zahlen bis zu 3 Kil . Gewicht ohne
Unterschied der Entfernung 20 Pf .

Bei Nach- oder Rücksendung und bei porto¬
pflichtigen Dienstscndungeu wird das Zuschlag¬
porto , welches für unfraukirte Sendungen fest¬
gesetzt ist, nicht erhoben .

Wegen der Eilbcstcllung der Fahrpostseu -
dnngen siehe suii . ^ X .
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L . Tarif für Sendungen an Einwohner im
Orts- oder Landbestellbezirk der Auf gabe -

Poftanstalt .
Es sind zu erheben :

-t) für Stadtbriefe 5 Pfennige ,
Ii ) nach dem Landbestellbezirke für sraukirte

Briefe , sowie für uufrankirte Dienstbriefe
5 Pf . , siir andere uufrankirteBriefe 10 Pf . ,
diesen Taxen treten im Falle der Ein¬
schreibung und bezw . des Verlangens eines
Rückscheines die bezüglichen weiteren Ge¬
bühren hinzu ;

o) für alle übrigen Sendungen dieselben
Taxeu , wie für dic mit dcn Posten von
Weiterher eingegangenen gleichartigen Sen¬
dungen des iuneru Postverkehrs mit der
Maßgabe , daß , soweit bei den Taxen die
Entfernung mit in Betracht kommt , der
für die geringste EntfcrnnngSstufe be¬
stimmte Satz iu Anwendung zu bringen ist .

IX Bestellgebühren -Tarif .
Für dic Bestellung der Postsendungen in die

Wohnung der Empfänger sind folgende Bestell¬
gebühren zu erheben :

a . im Orte der Postanstalt :
I . für eine Postanweisung bis 300 Mark 5 Pf .

II . für einen Brief mit Werthangabe bis
1500 Mark 5 „
für einen Brief mit Werthangabeüber

1500 bis 3000 Mark . , , . 10 „
für eiueu Brief mit höherer Werth¬

augabe 20 „
III . für gewöhnliche Packete :

/?. bei dcn Postämtern I :
für ein Packet bis 5 Kilogr . einschl . 10 Pf .
für ein schwereres Packet . . . . 15 „

bei den übrigen Postanstalten
für ein Packet bis 5 Kilogr . einschl . 5 „
für ein schweres Packet 10 „

Gehören zwei oder mehr Sendungen zu einer
Begleitadresse , so wird für jedes Packet der
Satz vou 5 Pf . , jedoch im Ganzen mindestens so
viel , wie für cinc einzelne Sendung im Ge¬
wichte übcr 5 Kilogramm erhoben.

IV . für Packete mit Werthangabe , wo
nnd soweit dercn Bestellung durch die Postan¬
stalten besorgt wird : die Sätze für Briefe
mit Werthangabe nnter », II ; wenn aber der
Tarif für die Bestellung der gewöhnlichen Packcte
nnter s, III . höhere Sätze ergibt , diese letzteren ;
d für das Abtragen der Briefe mit Werthangabe ,
Packele mit oder ohne Werthangabe, Einschreib-
packete nnd Postanweisungen nebst den zugehörigen
Geldbeträgen nach demLaudbcstcllbezirke
wird ohne Rücksicht auf das Gewicht oder dcn
Werth dcr bestellten Gegenstände ein Bestellgeld
von 10 Ps. für jedes Stück erhoben.

Die vorstehenden Bestellgebühren unter a und
d werden anch für die unter Od bezeichneten Sen¬
dungen neben den dort festgesetzten Taxen erhoben
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